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Deufol SE 
Hofheim am Taunus 

 
- ISIN: DE 000A1R1EE6 - 

- WKN: A1R1EE - 
 

Einladung zur Hauptversammlung 
(virtuelle Hauptversammlung) 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der  

 

am Mittwoch, dem 29. Juni 2022, um 10:00 Uhr (MESZ) 
 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Die Hauptversammlung wird unter der Internetadresse 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre in Bild und Ton übertragen. Die 

Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der 

elektronischen Kommunikation (Briefwahl) oder durch Vollmachtserteilung an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort der virtuellen Hauptversammlung im Sinne des 

Aktiengesetzes ist die Stadthalle Hofheim, Chinonplatz 4, 65719 Hofheim am Taunus. 
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I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Deufol SE und 
den Konzern und des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 
Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter der Adresse 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

eingesehen werden. 

 

Der Verwaltungsrat hat den von den geschäftsführenden Direktoren aufgestellten 

Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit 

festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 

EUR 11.308.552,57 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der Deufol 
SE für das Geschäftsjahr 2021 
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 

2021 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats der Deufol SE für das 
Geschäftsjahr 2021 
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 

2021 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats 
Es soll ein weiteres Mitglied in den Verwaltungsrat der Deufol SE gewählt werden. 

 

Der Verwaltungsrat besteht gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung aus mindestens drei Mitgliedern 

und setzt sich im Übrigen gemäß Art. 40, 43 SE-Verordnung i.V.m. §§ 23, 24 SE-

Ausführungsgesetz, § 21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz, XVIII. Ziff. 2 der Vereinbarung über 

die Beteiligung der Arbeitnehmer/innen in der Deufol SE vom 19. Dezember 2012 aus von 
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der Hauptversammlung zu wählenden Verwaltungsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

 

Gemäß § 9 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Wahl der 

Verwaltungsratsmitglieder – soweit die Hauptversammlung nichts Abweichendes bestimmt – 

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt (das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 

beginnt, wird nicht mitgerechnet), längstens jedoch für sechs Jahre nach der Bestellung des 

jeweiligen Verwaltungsratsmitglieds. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist 

zulässig. 

 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis 

zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des 

Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, 

 

Herrn Gerard van Kesteren, Pensionär (früherer Finanzvorstand der Kühne + Nagel 

International AG), Willerzell/Schweiz 

 

in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen. 

 

Zu dem vorgeschlagenen Kandidaten werden folgende weitere Angaben gemacht: 

 

Herr Gerard van Kesteren ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 

von Gesellschaften. Er ist Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen 

Kontrollgremiums von folgenden Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Aufsichtsrats 

(Raad van Commissarissen) der Raben Group N.V., Oss/Niederlande, Mitglied des 

Verwaltungsrats der Planzer Holding AG, Seewen/Schweiz., Mitglied des Boards 

(nicht-geschäftsführender Direktor) der Janel Corporation, Garden City, New 

York/USA, Mitglied des Boards (nicht-geschäftsführender Direktor) der CTP N.V., 

Amsterdam/Niederlande, Mitglied des Boards (nicht-geschäftsführender Direktor) der 

PRIMAFRÍO, S.L., Alhama de Murcia/Spanien.  

 

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Votum AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2022 zu wählen. 
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7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Andienungsrechts beim 
Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung 

 
Der Verwaltungsrat schlägt vor, zu beschließen: 

 

a) Die von der Hauptversammlung am 28. Juni 2017 unter Tagesordnungspunkt 7 

erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des 

Bezugsrechts bei der Verwendung wird für die Zeit ab Wirksamwerden der 

Ermächtigung gemäß nachfolgendem Tagesordnungspunkt 7 b) bis e) aufgehoben. 

b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien zu 

jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen und nach 

Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben. Der Zweck des Handels in 

eigenen Aktien wird ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt bis zum 28. Juni 2027. 

Sie ist insgesamt auf einen Anteil von 10% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 

Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. 

 

c) Arten des Erwerbs 

 

Der Erwerb kann nach Wahl des Verwaltungsrats aa) über die Börse (dort im 

Freiverkehr oder einem anderen Handelssegment) oder bb) mittels eines an alle 

Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an alle Aktionäre 

gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 

 

aa) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse (dort im Freiverkehr oder einem 

anderen Handelssegment), darf der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis 

je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen, nicht gewichteten 

Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft, der an den letzten fünf 

Börsenhandelstagen, die dem jeweiligen Abschluss des zum Erwerb von 

Aktien der Gesellschaft verpflichtenden Geschäfts vorangehen, im Handel im 

Freiverkehr oder einem anderen Handelssegment der Börse festgestellt 

wurde, um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. 
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bb) Erfolgt der Erwerb aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots oder einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, so dürfen 

 

― im Falle eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 

der gebotene Kaufpreis bzw. 

― im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 

zur Abgabe von Verkaufsangeboten die Grenzwerte der von der 

Gesellschaft festgelegten Kaufpreisspanne je Aktie (jeweils ohne 

Erwerbsnebenkosten) 

 

den durchschnittlichen, nicht gewichteten Schlusskurs der Aktien der 

Gesellschaft im Handel im Freiverkehr oder einem anderen Handelssegment 

der Börse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der 

öffentlichen Ankündigung des öffentlichen Kaufangebots bzw. der öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10% 

über- oder unterschreiten. 

 

Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Angebots bzw. einer 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche 

Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In 

diesem Fall wird auf den durchschnittlichen, nicht gewichteten Schlusskurs der 

Aktien der Gesellschaft im Handel im Freiverkehr oder einem anderen 

Handelssegment der Börse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor 

der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt. 

 

Das Volumen des an alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots bzw. der an alle 

Aktionäre gerichteten Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann 

begrenzt werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten das Volumen 

der angedienten Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreitet, 

kann der Erwerb im Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen 

Aktien erfolgen; das Recht der Aktionäre, ihre Aktien im Verhältnis ihrer 

Beteiligungsquoten anzudienen, ist insoweit ausgeschlossen. Eine 

bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 50 Stück angedienter 
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Aktien je Aktionär sowie eine kaufmännische Rundung zur Vermeidung 

rechnerischer Bruchteile von Aktien kann vorgesehen werden. Ein etwaiges 

weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen. 

 

Das an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Kaufangebot bzw. die an alle 

Aktionäre gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines 

Verkaufsangebots kann weitere Bedingungen vorsehen. 

 

cc) Für den Fall, dass die Aktien der Gesellschaft nicht mehr im Freiverkehr oder 

einem anderen Handelssegment einer Börse gehandelt werden, darf im Falle 

eines Erwerbs aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots oder einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, der gezahlte Kaufpreis 

oder die Grenzwerte der von der Gesellschaft festgelegten Kaufpreisspanne 

je Aktie (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) den Wert einer Aktie um nicht 

mehr als 20% unterschreiten und um nicht mehr als 5% überschreiten. Liegt 

eine aktuelle, dem Zeitpunkt der jeweiligen Abgabe des Angebots höchstens 

zwei Monate vorhergehende Unternehmensbewertung vor, kann der 

maßgebliche Wert einer Aktie auf der Grundlage dieser 

Unternehmensbewertung bestimmt werden. Liegt eine solche 

Unternehmensbewertung nicht vor, ist eine Unternehmensbewertung nach 

einem anerkannten Bewertungsverfahren (bspw. dem Standard IDW S1) zur 

Bestimmung des maßgeblichen Werts einer Aktie durchzuführen. Die 

Unternehmensbewertung ist von einer in der Bundesrepublik Deutschland 

überregional tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erstellen. 

 

d) Verwendung eigener Aktien 

 

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früheren 

Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlichen Zwecken, 

insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu verwenden: 

 

aa) Die eigenen Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung 

oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 

bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne 

Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags 
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der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen 

werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der 

Verwaltungsrat zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung 

ermächtigt. Die Einziehung kann auch mit einer Kapitalherabsetzung 

verbunden werden; in diesem Fall ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das 

Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen 

Betrag des Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der Zahl der Aktien 

und des Grundkapitals in der Satzung entsprechend anzupassen. 

 

bb) Die eigenen Aktien können gegen Barleistung auch in anderer Weise als über 

die Börse (dort im Freiverkehr oder einem anderen Handelssegment) oder 

aufgrund eines Angebots an alle Aktionäre veräußert werden, wenn der zu 

zahlende Kaufpreis den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich 

ausgestatteten und bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich 

unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise veräußerten Aktien darf 10% 

des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf 

diese Höchstgrenze sind andere Aktien anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in direkter oder 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 

veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die durch Ausübung 

von Options- und/oder Wandlungsrechten oder Erfüllung von 

Wandlungspflichten aus Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 

oder Aktienoptionen entstehen können, sofern diese Schuldverschreibungen 

oder Aktienoptionen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 

Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 

 

cc) Die eigenen Aktien können gegen Sachleistung zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder 

sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden 

Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Zusammenschlüssen von 

Unternehmen angeboten und übertragen werden. 
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dd) Die eigenen Aktien können als Gegenleistung für vertraglich erbrachte oder 

zu erbringende Leistungen aller Art an strategisch wichtige Geschäftspartner 

angeboten und übertragen werden. 

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird 

ausgeschlossen, soweit diese Aktien gem. den Ermächtigungen bb) bis dd) 

verwendet werden. Im Falle der Veräußerung der Aktien durch ein Angebot an alle 

Aktionäre wird ferner das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 

ausgeschlossen. 

 

e) Sämtliche vorbezeichneten Ermächtigungen können ganz oder in Teilbeträgen, 

einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die 

Gesellschaft ausgeübt werden. Die Ermächtigungen – mit Ausnahme der 

Ermächtigung zur Einziehung der eigenen Aktien – können auch durch abhängige 

oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaften stehende Unternehmen oder für ihre oder 

deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. 

 

Der schriftliche Bericht des Verwaltungsrats gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 

Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Verwaltungsrats, das 

Andienungsrecht der Aktionäre beim Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre bei der 

Verwendung eigener Aktien auszuschließen, ist im Anschluss an die Tagesordnung 

abgedruckt. Der Bericht wird von der Einberufung an im Internet unter http://www.deufol.com 

im Bereich „Investor & Public Relations“ unter dem Punkt „Hauptversammlung“ veröffentlicht 

und dort auch während der Hauptversammlung einsehbar sein. 

 

II. Bericht des Verwaltungsrats zu Punkt 7 der Tagesordnung 
Zu Punkt 7 der Tagesordnung erstattet der Verwaltungsrat gemäß den §§ 71 Abs. 1 
Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht an die Hauptversammlung: 
Bei der Ermächtigung unter Punkt 7 der Tagesordnung zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien durch die Gesellschaft, handelt es sich um eine zeitlich auf eine Dauer von 

fünf Jahren begrenzte Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien. Die 

Gesellschaft hatte bereits in früheren Hauptversammlungen zum Aktienerwerb 

ermächtigende Beschlüsse gefasst; der letzte entsprechende Ermächtigungsbeschluss ist 

am 27. Juni 2022 ausgelaufen.  
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Die Gesellschaft soll weiter in die Lage versetzt werden, dass Instrument des Erwerbs 

eigener Aktien nutzen zu können. Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs eigener Aktien 

können diese zur erneuten Beschaffung von Eigenmitteln verwendet werden. Die 

Veräußerung der bereits erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft und der aufgrund der 

vorgeschlagenen Ermächtigung zu erwerbenden Aktien sowie der Erwerb der eigenen Aktien 

soll in den im folgenden bezeichneten Fällen unter Ausschluss des Bezugsrechts bzw. des 

Andienungsrechts der Aktionäre erfolgen können. 

 

Erwerb unter Ausschluss des Andienungsrechts 
Durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll die Gesellschaft in die Lage versetzt 

werden, das Finanzinstrument des Aktienrückkaufs im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre einzusetzen. Der Erwerb kann nach Wahl über die Börse oder mittels eines an alle 

Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer an alle Aktionäre 

gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 

 

Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, kann das Volumen des Angebots bzw. 

der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten begrenzt werden. Dabei kann es dazu 

kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien der Gesellschaft die 

von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine 

Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine Repartierung nach dem 

Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach 

Beteiligungsquoten vorzunehmen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich 

vernünftigen Rahmen technisch besser abwickeln lässt. Außerdem soll es möglich sein, eine 

bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 50 Stück angedienter Aktien je 

Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 

der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 

Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von 

Kleinaktionären kann so vermieden werden. Schließlich soll eine Rundung nach 

kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 

vorgesehen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der von 

einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es 

erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der 

Verwaltungsrat hält den hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden 

Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt. 

 



11 

Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung 

einziehen können. Die Hauptversammlung kann die Einziehung von Stückaktien 

beschließen, ohne dass damit das Grundkapital herabgesetzt werden muss. Die 

vorgeschlagene Ermächtigung sieht diese Möglichkeit neben der Einziehung mit 

Kapitalherabsetzung vor. Durch Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht 

sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital, das 

unverändert bleibt. Der Verwaltungsrat soll daher auch ermächtigt werden, die Anzahl der 

Stückaktien, die sich durch die Einziehung verringert, in der Satzung anzupassen. Die 

Einziehung kann auch mit einer Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem Fall ist 

der Verwaltungsrat ermächtigt, das Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien 

entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der Zahl 

der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung entsprechend anzupassen. 

 

Weiter erfolgt eine Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gegen Barleistung 

außerhalb der Börse oder eines Angebots an alle Aktionäre. Damit wird von der Möglichkeit 

zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

Gebrauch gemacht. Diese Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien unter 

Bezugsrechtsausschluss liegt angesichts des starken Wettbewerbs an den Kapitalmärkten 

im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft eröffnet sich damit die Chance, nationalen 

und internationalen Investoren eigene Aktien schnell und flexibel anzubieten, den 

Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. Mit der Begrenzung des 

Anteils der unter Bezugsrechtsausschluss so veräußerbaren eigenen Aktien auf insgesamt 

maximal 10% des Grundkapitals und der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitenden Kaufpreis werden die Vermögensinteressen der Aktionäre 

angemessen gewahrt. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen 

Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Verwaltungsrat wird den Abschlag auf 

den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 

vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Er wird keinesfalls mehr als 5% des 

Börsenpreises betragen. Da die eigenen Aktien nahe am Börsenpreis platziert werden, kann 

grundsätzlich jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu 

annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben. Die Höchstgrenze von 10% des 

Grundkapitals dient ebenfalls dem Verwässerungsschutz. Auf sie sind alle Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss 

in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert oder 

ausgegeben worden sind, z.B. aus genehmigtem Kapital. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, 
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die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Aktienoptionen entstehen, sofern diese 

Schuldverschreibungen oder Aktienoptionen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben worden sind. 

 

Ferner hat die Gesellschaft die Möglichkeit, eigene Aktien beim Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, anderen Vermögensgegenständen in 

Zusammenhang mit sonstigen Akquisitionsvorhaben oder im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen und ebenso strategisch wichtigen Geschäftspartnern 

als Gegenleistung für vertraglich erbrachte oder zu erbringende Leistungen aller Art als 

Gegenleistung anbieten zu können. Diese Gegenleistung wird zunehmend verlangt. Die hier 

vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum 

geben, um sich bietende Gelegenheiten zu solchen Erwerben bzw. Zusammenschlüssen 

schnell und flexibel ausnutzen zu können. Weiterhin können strategisch wichtige 

Geschäftspartner, die als Gegenleistung Aktien erhalten, auf diesem Wege an die 

Gesellschaft gebunden werden. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der 

Verwaltungsrat darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt 

werden. Er wird sich insbesondere bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung 

gewährten eigenen Aktien am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren. 

 

Der Verwaltungsrat kann die erworbenen Aktien unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgebotes über die Börse veräußern oder den Aktionären unter Wahrung 

ihres Bezugsrechts im Rahmen eines öffentlichen Angebotes an alle Aktionäre zum Erwerb 

anbieten. Im letztgenannten Fall wird der Verwaltungsrat ermächtigt, das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen, um die technische Durchführung der Abgabe 

der Aktien zu erleichtern. 

 

Der Verwaltungsrat wird jeweils die nächste Hauptversammlung über die Gründe und den 

Zweck des Erwerbs eigener Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie 

entfallenden Betrag des Grundkapitals, über deren Anteil am Grundkapital sowie über den 

Gegenwert der Aktien unterrichten (§ 71 Absatz 3 Satz 1 AktG). 
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III. Weitere Angaben und Hinweise 
 

Da die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung auf der Grundlage des 

Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (C-19 

AuswBekG) zu einigen Modifikationen beim Ablauf der Versammlung sowie der Ausübung der 

Aktionärsrechte führt, bitten wir unsere Aktionäre um besondere Beachtung der nachfolgenden 

Hinweise zur Möglichkeit der Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton, zur Ausübung des 

Stimmrechts und des Fragerechts sowie weiterer Aktionärsrechte. 

 

Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, Übertragung der Hauptversammlung in 
Bild und Ton 
Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie hat der Verwaltungsrat beschlossen, die 

ordentliche Hauptversammlung am 29. Juni 2022 auf Grundlage des C-19 AuswBekG als virtuelle 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten mit der 

Möglichkeit zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung in Bild und Ton und 

Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Kommunikation durchzuführen. Eine Teilnahme 

im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht vorgesehen. 

 

Die gesamte Versammlung wird nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 C-19 AuswBekG unter der 

Internetadresse 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre in Bild und Ton übertragen. Die individuellen 

Zugangsdaten zur Nutzung des unter der Internetadresse 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

zugänglichen passwortgeschützten Hauptversammlungs-Portals („HV-Portal“) sowie weitere 

Informationen zur Rechtsausübung werden den Aktionären mit dem Einladungsschreiben zur 

Hauptversammlung übersandt. 
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Passwortgeschütztes HV-Portal 
Unter der Internetadresse 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

unterhält die Gesellschaft ein passwortgeschütztes HV- Portal. Über dieses können die 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) unter anderem die 

Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen, ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen 

einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären. Um das HV-Portal nutzen zu können, müssen 

Sie sich mit den individuellen Zugangsdaten, die sie mit dem Einladungsschreiben zur 

Hauptversammlung erhalten, einloggen. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer 

Rechte erscheinen dann in Form von Schaltflächen und Menüs auf der Benutzeroberfläche des HV-

Portals. 

 

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal erhalten die Aktionäre zusammen mit dem 

Einladungsschreiben zur Hauptversammlung bzw. im Internet unter 

 

www.deufol.com/de/hv2022. 

 

Bitte beachten Sie auch die technischen Hinweise am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. 

 
Bedingungen für die Zuschaltung zur Versammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte, 
insbesondere des Stimmrechts 
Zur Zuschaltung zur Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung rechtzeitig anmelden und für die die 

angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung muss der 

Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bis spätestens 

22. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse zugehen: 

 

Deufol SE 

c / o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Fax: + 49 (89) 210 27 288 

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 
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Die Anmeldung kann bis spätestens 22. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), auch auf elektronischem 

Weg unter Verwendung des von der Gesellschaft unter 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

angebotenen passwortgeschützten HV-Portals erfolgen. Das erstmalige Einloggen gilt als 

Anmeldung. Die individuellen Zugangsdaten zur Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals und 

ein Formular zur Anmeldung werden den Aktionären mit dem Einladungsschreiben zur 

Hauptversammlung per Post übersandt. Ein Formular zur Anmeldung wird den Aktionären, die zu 

Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (8. Juni 2022, 00:00 Uhr (MESZ)) im 

Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, per Post übersandt. 

 

Sollten Sie als unser Aktionär die Einladungsunterlagen – etwa weil Sie an dem für den Versand 

maßgeblichen Tag noch nicht im Aktienregister eingetragen sind – nicht unaufgefordert per Post 

erhalten, senden wir sie Ihnen auch gerne auf Verlangen zu. Entsprechende Anfragen bitten wir an 

die oben genannte Anmeldeanschrift zu richten. 

 

Ist ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 

Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine andere in § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder 

Personenvereinigung für Aktien, die ihm / ihr nicht gehören, als Aktionär im Aktienregister 

eingetragen, darf der / die Betreffende das Stimmrecht aus diesen Aktien nur aufgrund einer 

Ermächtigung des Inhabers der Aktien ausüben. 

 

Mit der Anmeldung zur Hauptversammlung ist keine Sperre für die Veräußerung der angemeldeten 

Aktien verbunden. Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung 

weiterhin frei verfügen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär 

jedoch nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für die Aktionärsrechte sowie für die 

Ausübung des Stimmrechts ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene 

Aktienbestand maßgeblich. Dieser wird dem Bestand am Ende des letzten Tages der Anmeldefrist 

(22. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); sogenannter Technical Record Date) entsprechen, da in der Zeit 

vom 23. Juni 2022, 00:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 29. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) keine 

Umschreibungen im Aktienregister durchgeführt werden. Erwerber von Aktien, die hinsichtlich der 

erworbenen Aktien bei Ablauf der Anmeldefrist noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, 

können daher aus eigenem Recht keine Stimmrechte und sonstigen Aktionärsrechte aus diesen 

Aktien ausüben. In diesen Fällen bleiben Stimmrechte und sonstige Aktionärsrechte bis zur 
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Umschreibung des Aktienregisters noch bei dem für die betreffenden Aktien im Aktienregister 

eingetragenen Aktionär. 

 

Stimmabgabe durch Briefwahl 
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Stimmen ausschließlich im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Auch in 

diesem Fall müssen die oben genannten Voraussetzungen für die Zuschaltung zur virtuellen 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts erfüllt werden. 

 

Briefwahlstimmen können der Gesellschaft ausschließlich über das passwortgeschützte HV-Portal 

unter der Internetadresse 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

übermittelt werden und müssen der Gesellschaft hierüber bis spätestens zum Beginn der 

Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, dem 29. Juni 2022, zugehen. Hierfür 

ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch 

während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der 

elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen. 

 

Weitere Hinweise zur Briefwahl sind auf dem den Aktionären übersandten Einladungsschreiben zur 

Hauptversammlung enthalten.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur 

Verfügung stehen, insbesondere keine Übersendung der Briefwahlstimme per Post. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
Die Gesellschaft bietet den Aktionären die Möglichkeit an, sich durch von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter bei Ausübung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung vertreten zu 

lassen. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben einer Vollmacht 

auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ein bevollmächtigter Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom 

Aktionär erteilten Weisungen aus; er wird Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. 
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Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (sowie ggf. 

eine Änderung und der Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen) müssen der Gesellschaft wie 

folgt zugehen: 

 

• entweder bis spätestens bis 28. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) durch Übermittlung an die 

folgende Adresse: 

 

Stimmrechtsvertreter der Deufol SE 

c / o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Fax: + 49 (89) 210 27 288 

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

 

• oder, bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 

29. Juni 2022 über das passwortgeschützte HV-Portal unter: 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

Die persönlichen Zugangsdaten für das HV-Portal sowie weitere Hinweise und ein Formular zur 

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

wird den zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen 

Aktionären per Post übersandt. Das Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung kann auch 

unter 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

heruntergeladen werden und unter der oben genannten Anmeldeadresse postalisch, per Fax oder 

per E-Mail angefordert werden. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch sonstige Bevollmächtigte 
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär oder 

eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die 

fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung ist auch bei Erteilung von Vollmachten 

unerlässlich. 
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Da eine physische Teilnahme solcher Bevollmächtigter aufgrund der Abhaltung der 

Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung nach dem C-19 AuswBekG nicht möglich ist, 

können diese Bevollmächtigten das Stimmrecht in der Hauptversammlung auch ihrerseits nur im 

Wege der elektronischen Kommunikation per Briefwahl oder (Unter-)Bevollmächtigung der von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Rechtsausübung durch einen 

Bevollmächtigten im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-

Portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Einladung 

versendeten persönlichen Zugangsdaten erhält. 

 

Vollmachtsformulare, die zur Vollmachtserteilung vor bzw. außerhalb der Hauptversammlung 

verwendet werden können, werden den im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post 

übersandt. Ein Vollmachtsformular kann auch unter 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

heruntergeladen werden. Es kann zudem unter der oben genannten Anmeldeadresse postalisch, 

per Fax oder per E-Mail angefordert werden. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Für die Bevollmächtigung von Intermediären, 

Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern im Sinne von § 134a Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 Nr. 3 

AktG oder eine andere in § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung 

besteht ein Formerfordernis weder dem Gesetz noch der Satzung nach. Wir weisen jedoch darauf 

hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise 

eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht 

nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie einen Intermediär, eine Akti-

onärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 Nr. 3 

AktG oder eine andere in § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung 

bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen rechtzeitig über eine mögliche Form 

der Vollmacht ab. 

 

Soll der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft im Vorfeld der 

Hauptversammlung erfolgen, so kann dies bis spätestens 28. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) durch 

Übermittlung an die folgende Adresse erfolgen: 
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Deufol SE 

c / o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Fax: + 49 (89) 210 27 288 

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

 

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß Art. 53, 56 SE-
Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz, § 122 Abs. 2 AktG 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital der Gesellschaft erreichen, das entspricht 500.000 

Stückaktien, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 

gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 

beiliegen. Anträge und Wahlvorschläge sind in deutscher Sprache einzureichen. Sofern sie auch in 

englischer Sprache veröffentlicht werden sollen, ist eine Übersetzung beizufügen. Das Verlangen ist 

schriftlich (§ 126 BGB) an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft 

bis spätestens 4. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) unter nachfolgender Adresse zugegangen sein: 

 

Deufol SE 

Verwaltungsrat 

c / o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht bereits mit der 

Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem im Internet unter 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

bekannt gemacht. 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge des 

Verwaltungsrates zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. 
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Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und 

sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an folgende Adresse 

zu richten: 

 

Deufol SE 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Fax: +49 (89) 210 27 298 

E-Mail: antraege@linkmarketservices.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich gemacht 

werden. Bis spätestens 14. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) bei vorstehender Adresse eingegangene 

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter 

 

www.deufol.com/de/hv2022 

 

unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 

14. Juni 2022 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die gemäß §§ 126, 127 AktG durch die Gesellschaft vorab 

zugänglich zu machen sind, gelten als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag bzw. 

den Vorschlag einreichende Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und sich ordnungsgemäß zur 

Hauptversammlung angemeldet hat. 

 
Fragerecht der Aktionäre nach § 1 Abs. 2 C-19 AuswBekG; Auskunftsrecht des Aktionärs 
gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
Das Auskunftsrecht der Aktionäre ist im Falle einer virtuellen Hauptversammlung nach § 1 Abs. 2 C-

19 AuswBekG eingeschränkt. Danach haben die Aktionäre lediglich die Möglichkeit, Fragen im 

Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 C-19 AuswBekG). Der 

Verwaltungsrat kann zudem festlegen, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der 

Hauptversammlung einzureichen sind. Hiervon hat der Verwaltungsrat der Deufol SE Gebrauch 

gemacht. Der Verwaltungsrat entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen 

beantwortet. 
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Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben die Möglichkeit im Wege der elektronischen 

Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 C-19 AuswBekG). Etwaige Fragen 

sind bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, d.h. bis spätestens 27. Juni 2022, 24:00 

Uhr (MESZ), über das unter der Internetadresse 

 

www.deufol.com/hv2022 

 

zugängliche HV-Portal der Gesellschaft einzureichen. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche 

„Frage einreichen“ vorgesehen. Eine Einreichung von Fragen auf einem anderen Übermittlungsweg 

ist nicht möglich. 

 

Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist können Fragen nicht mehr eingereicht werden. Es ist 

vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grundsätzlich nicht namentlich 

zu nennen, es sei denn, mit der Übermittlung der Frage wurde ausdrücklich das Einverständnis zur 

Offenlegung des Namens erklärt. Bitte beachten Sie dazu noch die weitergehenden Erläuterungen 

zu den Aktionärsrechten und zum Datenschutz am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. 

 

Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, im 

Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung 

bei dem mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftragten Notar zu erklären. 

 

Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung können vom Beginn bis zum Ende der 

Hauptversammlung über das unter der Internetadresse 

 

www.deufol.com/hv2022 

 

zugängliche HV-Portal der Gesellschaft auf elektronischem Wege zu Protokoll des Notars erklärt 

werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Widerspruch einlegen“ vorgesehen. 

 

Weitergehende Erläuterungen 
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß Art. 56 SE-Verordnung, § 50 

Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 C-19 AuswBekG sind im Internet unter 

 

www.deufol.com/de/hv2022 
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abrufbar. 

 

Hinweis zum Datenschutz 
Europaweit gelten Regelungen zum Datenschutz. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme 

Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen für 

Aktionäre haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer 

Aktionäre übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die Datenschutzhinweise finden Sie im 

Internet unter 

 

www.deufol.com/de/hv2022. 

 

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 
Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur 

Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges 

Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu 

können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit 

empfohlen. 

 

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen 

Computer, benötigen Sie einen aktuellen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer. 

 

Für den Zugang zum passwortgeschützten HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre 

individuellen Zugangsdaten, die Sie mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung erhalten. 

Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich im HV-Portal auf der Startseite einloggen und damit 

anmelden. 

 

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische 

Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit 

möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der 

Hauptversammlung auszuüben. 

 

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal erhalten die Aktionäre zusammen mit dem 

Einladungsschreiben zur Hauptversammlung bzw. im Internet unter 

 

www.deufol.com/de/hv2022. 
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Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung 
Die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre können über das HV-Portal die Hauptversammlung 

am 29. Juni 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) in voller Länge live in Bild und Ton verfolgen. Die Bild- und 

Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des HV-Portals kann nach 

dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des 

Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern 

Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann 

daher keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit 

der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, 

der Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum HV- Portal und dessen generelle Verfügbarkeit 

übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für 

den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten 

Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem 

Grund, frühzeitig von den oben genannten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, insbesondere zur 

Ausübung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. Sofern es Datenschutz- oder 

Sicherheitserwägungen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter der 

Hauptversammlung vorbehalten, die virtuelle Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz 

einzustellen. 

 

 

Hofheim am Taunus, im Mai 2022 

 

Deufol SE 
Der Verwaltungsrat 
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